
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/6/15 88/01/0056
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1;

Rechtssatz

Eine bloße Änderung in der interpretativen Beurteilung eines Rechtsbegri7es oder einer Rechtsnorm bei

unverändertem Normenbestand berechtigt für sich allein nicht zu einem Eingri7 in die Rechtskraft eines individuellen

Verwaltungsaktes (Hinweis E 27.3.1979, 1239/78; hier: der Antragsteller behauptete in der Einleitung des

Gesetzesprüfungsverfahrens hinsichtlich § 3 FrPolG durch den VfGH und in der Berufung des Antragstellers gegen den

Widerruf der Beschäftigungsbewilligung sei eine rechtlich bedeutsame Änderung gelegen).

Schlagworte

Zurückweisung wegen entschiedener SacheRechtskraft Umfang der Rechtskraftwirkung Allgemein Bindung der

Behörde
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